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M a n d a n t e n b r i e f  I I / 2 0 0 9  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen.  

 

Hinweisen möchten wir insbesondere auf die Steu-
erentlastungen durch den Pakt für Beschäftigung 
und Stabilität in Deutschland. 

 

Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Grebing Wagner Boller & Partner 

 
 
 
 
 
 

Hans-Hermann Grebing  Oliver Stumm 
Steuerberater Rechtsanwalt, Fachanwalt 

für Steuerrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INHALT:  

· Steuertermine: Juli – September 2009 
· Einkommensteuer: 
Ø Ein nicht ausgenutzter Steuerermäßi-

gungsbetrag für Handwerkerleistun-
gen verfällt 

Ø Steuerbegünstigung für haushaltsna-
he Dienstleistungen auch für Bewoh-
ner eines Wohnstifts  

Ø Keine Steuerermäßigung bei haus-
haltsnahen Dienstleistungen für bar 
bezahlte Handwerkerrechnungen  

Ø Einkünfteerzielungsabsicht bei Grund-
stücken ist für jedes Objekt einzeln zu 
prüfen 

Ø Keine Anwendung der 1 %-Regelung 
bei Privatnutzung eines Werkstattwa-
gens  

Ø Doppelte Haushaltsführung bei Wech-
sel des Familienwohnsitzes weiter 
möglich  

· Umsatzsteuer 
Ø Zwingende Angabe des Lieferzeit-

punkts in einer Rechnung als Voraus-
setzung für den Vorsteuerabzug 

· Arbeitsrecht 
Ø Verfall wegen Krankheit nicht ge-

nommener Urlaubsansprüche wider-
spricht europäischem Recht 

· Allgemeines 
Ø Kfz-Steuer wird zukünftig nach dem 

CO2-Ausstoß bemessen 

Ø Steuerentlastung durch Pakt für Be-
schäftigung und Stabilität in Deutsch-
land  

 

Grebing ∙ Wagner ∙ Boller & Partner 
Steuerberater ∙ Wirtschaftsprüfer ∙ Rechtsanwälte 

PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT 
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Termine Juli – September 2009 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

10.07.2009 13.07.2009 07.07.2009 

dto. 10.08.2009 13.08.2009 07.08.2009 
dto. 10.09.2009 14.09.2009 07.09.2009 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.07.2009 13.07.2009 07.07.2009 

dto. 10.08.2009 13.08.2009 07.08.2009 
dto. 10.09.2009 14.09.2009 07.09.2009 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 10.09.2009 14.09.2009 07.09.2009 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 10.09.2009 14.09.2009 07.09.2009 

Gewerbesteuer 17.08.2009 20.08.2009 14.08.2009 
Grundsteuer 17.08.2009 20.08.2009 14.08.2009 
Sozialversicherung5 29.07.2009 entfällt entfällt 
dto. 27.08.2009 entfällt entfällt 
dto. 28.09.2009 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 
einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
27.7.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesonde-
re, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 

Ein nicht ausgenutzter Steuerermäßigungsbetrag für Handwerkerleistungen 
verfällt 

 
Seit 2006 können Steuerbürger Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
steuerlich geltend machen. Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich auf Antrag um 20 % der Aufwendungen des 
Steuerbürgers, höchstens jedoch um 600 € (ab 2009: 1.200 €). Beträgt die Einkommensteuer weniger als der Steuer-
ermäßigungsbetrag, kommt es zu einem sog. Anrechnungsüberhang. Der Bundesfinanzhof1 hat entschieden, dass ein 
Anrechnungsüberhang nicht erstattet werden kann. Dieser wird auch nicht per Bescheid festgestellt, damit er in andere 
Veranlagungszeiträume zurück- bzw. vorgetragen werden kann. 
 
Im entschiedenen Fall konnte sich der von einem Ehepaar geltend gemachte Steuerermäßigungsbetrag von 600 € nicht 
auswirken, weil die Einkommensteuer auf Grund des geringen zu versteuernden Einkommens des Ehepaars auf 0 € 
festzusetzen war. Nach Auffassung des Gerichts ist es verfassungsrechtlich nicht geboten, die geminderte finanzielle 
Leistungsfähigkeit des Steuerbürgers in einem Veranlagungszeitraum über die Festsetzung einer Einkommensteuer in 
Höhe von Null hinaus zu berücksichtigen. Dem Begehren auf eine gesetzlich nicht vorgesehene Steuererstattung bzw. 
auf Feststellung des Anrechnungsüberhangs zur Geltendmachung in anderen Veranlagungszeiträumen konnte damit 
nicht stattgegeben werden. 
1 BFH, Urt. v. 29.1.2009, VI R 44/08, DStR 2009, S. 681, LEXinform 0179390 
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Steuerbegünstigung für haushaltsnahe Dienstleistungen  

auch für Bewohner eines Wohnstifts 
 
Die nicht pflegebedürftige Bewohnerin eines Wohnstifts machte in ihrer Steuererklärung die Steuerbegünstigung für 
haushaltsnahe Dienstleistungen geltend und legte dazu spezifizierte Schreiben des Wohnstiftbetreibers vor. Die jeweili-
gen Rechnungen hatte sie überwiesen. 
 
Während das Finanzamt die Gewährung der Steuerermäßigung ablehnte, bestätigte der Bundesfinanzhof1, dass es sich 
bei den Aufwendungen um haushaltsnahe Dienstleistungen handelt. 
1 BFH, Urt. v. 29.1.2009, VI R 28/08, LEXinform 0179385 
 
 

Keine Steuerermäßigung bei haushaltsnahen Dienstleistungen für  
bar bezahlte Handwerkerrechnungen 

 
Die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs--, Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen 
kann beim Leistungsempfänger zur Minderung seiner Einkommensteuer führen. Voraussetzung ist u. a., dass die Auf-
wendungen bei ihm weder als Betriebsausgaben noch als Werbungskosten anzusehen sind. Außerdem muss die Zah-
lung auf Grund einer Rechnung auf das Bankkonto des Handwerkers geleistet werden2. Damit schließt die Barzahlung 
eine Inanspruchnahme der Steuervergünstigung aus. So hat der Bundesfinanzhof1 entschieden. 
1 § 35 a Abs. 2 EStG i. d. F. des Gesetzes v. 20.12.2007; die vorher geltende Gesetzesfassung verlangte die Vorlage der Rechnung und 
des Zahlungsbelegs der Bank beider Veranlagung 
2 BFH, Urt. v. 20.11.2008, VI R 14/08, DStR 2009, S. 320, DB 2009, S. 542, BFH/NV 2009, S. 469, LEXinform 0179022 
 
 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Grundstücken ist für  
jedes Objekt einzeln zu prüfen 

 
Ob bei der Vermietung einer Immobilie eine Einkünfteerzielungsabsicht besteht, ist grundsätzlich für jedes Objekt ein-
zeln zu prüfen. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs1, der folgender Sachverhalt zu Grunde 
lag: 
 
Der Käufer zweier nebeneinander liegender Grundstücke hatte den Kaufpreis von mehr als 1 Mio. DM fremd finanziert. 
Ein Grundstück war mit einem Einfamilienhaus bebaut, das andere unbebaut. Beide Objekte wurden mit einheitlichem 
Vertrag an einen Dritten vermietet. Durch den Abzug der Schuldzinsen ergaben sich Verluste aus Vermietung und Ver-
pachtung in erheblicher Höhe. Das Finanzamt ließ nur die anteilig auf das bebaute Grundstück entfallenden Zinsen zum 
Abzug zu. Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof bestätigt hat. 
 
Werden mehrere Grundstücke vermietet, ist jede Tätigkeit für sich zu beurteilen. Das gilt auch, wenn mehrere Immobi-
lien wegen eines einheitlichen Mietvertrags zusammen zur Nutzung überlassen werden. Auch die Tatsache, dass im 
konkreten Fall das unbebaute Grundstück etwa zehn Jahre nach dem Erwerb mit einem Mehrfamilienhaus bebaut wur-
de, änderte nichts an dieser Beurteilung. Der Entschluss zur Bebauung war in den Jahren der einheitlichen Vermietung 
beider Grundstücke nicht zu erkennen, so dass die Zinsen nicht als vorweggenommene Werbungskosten für das später 
vermietete Objekt berücksichtigt werden konnten. 
1 BFH, Urt. v. 26.11.2008, IX R 67/07, DStR 2009, S. 572, LEXinform 0588479 
 
 

Keine Anwendung der 1 %-Regelung bei Privatnutzung eines Werkstattwa-
gens 

 
Die Anwendung der 1 %-Regelung für die private Nutzung eines überlassenen Kraftfahrzeugs gilt nicht für zur Privat-
nutzung ungeeignete Dienstwagen, wie der Bundesfinanzhof1 festgestellt hat. Dazu zählen z. B. Werkstattwagen oder 
andere Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Beschaffenheit und Einrichtung so gut wie ausschließlich nur zur Beförderung 
von Gütern bestimmt sind. 
 
In dem konkreten Fall ging es um einen zweisitzigen Kastenwagen mit einem fensterlosen Aufbau. Das Fahrzeug war 
mit Materialschränken und -fächern sowie mit Werkzeugen ausgestattet und mit einer auffälligen Beschriftung verse-
hen. Dieses Fahrzeug nutzte der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH. Nach Aussage des Gerichts ist bei Über-
lassung eines Dienstwagens an einen Arbeitnehmer grundsätzlich von einer privaten Mitbenutzung des Fahrzeugs aus-
zugehen. Eine pauschalierte Bewertung dieses Vorteils kommt jedoch nicht in Frage, wenn ein solches Fahrzeug typi-
scherweise nicht zum privaten Gebrauch geeignet ist. Die Feststellungslast für die Bewertung einer privaten Nutzung 
liegt in diesem Fall beim Finanzamt. 
1 BFH; Urt. v. 18.12.2008, VI R 34/07, DStR 2009, S. 261, BFH/NV 2009, S. 481, LEXinform 0588436 
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Doppelte Haushaltsführung bei Wechsel des  
Familienwohnsitzes weiter möglich 

 
Aufwendungen für eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung sind zeitlich unbeschränkt als Werbungskosten 
abzugsfähig. Das gilt nach Aussage des Bundesfinanzhofs1 auch, wenn berufstätige Ehegatten ihren Familienwohnsitz 
an den Beschäftigungsort eines der Ehegatten verlegt haben und die ehemalige Familienwohnung als Erwerbswohnung 
am ursprünglichen Familienwohnsitz beibehalten. 
 
Zwei Beamte waren an unterschiedlichen Orten tätig und unterhielten dort jeweils eine Wohnung. Nach der Heirat zog 
der Ehemann in das Haus der Ehefrau und machte die Aufwendungen für seine bisherige Wohnung am Dienstort als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit geltend. Nach zwei Jahren bestimmte das Ehepaar 
die bisherige Wohnung am Dienstort des Ehemannes als Familienwohnung. Die Aufwendungen für das von der Ehefrau 
weiterhin genutzte Haus an deren Dienstort wurden als Werbungskosten abgezogen. 
 
Das Gericht hat dem unter Hinweis auf seine ständige Rechtsprechung zugestimmt. Danach ist die Begründung eines 
doppelten Haushalts auch dann beruflich veranlasst, wenn Ehegatten bereits vor ihrer Heirat an verschiedenen Orten 
berufstätig waren, an ihren jeweiligen Beschäftigungsorten wohnten und nach der Eheschließung eine der beiden Woh-
nungen zur Familienwohnung machen. Die Ehegatten können selbst bestimmen, welche Wohnung ihren gemeinsamen 
Familienwohnsitz darstellt. 
1 BFH, Urt. v. 30.10.2008, VI R 10/07, DStR 2009, S. 31, BFH/NV 2009, S. 275, LEXinform 0588269 
 

Zwingende Angabe des Lieferzeitpunkts in einer Rechnung  
als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug 

 
Nach dem Gesetzeswortlaut war es bisher nicht eindeutig, ob die Angabe des Zeitpunkts einer Lieferung oder Leistung 
in der Rechnung notwendig war, wenn dieser mit dem Rechnungsdatum übereinstimmte. 
 
Der Bundesfinanzhof1 hat entschieden, dass der Zeitpunkt der Lieferung in einer Rechnung zwingend anzugeben ist, 
und zwar auch dann, wenn er mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt. Fehlt der Zeitpunkt der Liefe-
rung in einer Rechnung, kann keine Vorsteuer abgezogen werden. 
 
Für Rechnungen über Abschlagszahlungen ist die Angabe allerdings entbehrlich. 
1 BFH, Urt. v. 17.12.2008, XI R 62/07, DB 2009, S. 547, DStR 2009, S. 479, LEXinform 0588620 
 

Verfall wegen Krankheit nicht genommener Urlaubsansprüche  
widerspricht europäischem Recht 

 
Der Europäische Gerichtshof1 hat entschieden, dass Rechtsvorschriften2, wonach wegen Arbeitsunfähigkeit nicht ver-
wirklichte Urlaubsansprüche im Folgejahr nach einer Übergangszeit verfallen, nicht mit höherrangigem europäischen 
Recht3 vereinbar und unwirksam sind. Dies gilt auch für Rechtsvorschriften4, aus denen hervorgeht, dass für solche 
angeblich verfallenen Urlaubsansprüche kein finanzieller Ausgleich geleistet werden muss. Auch sie verstoßen gegen 
Europarecht5 und sind unwirksam. 
 
EU-Mitgliedstaaten könnten, so der Gerichtshof, den Verlust des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub am Ende des 
Bezugszeitraums oder eines Übertragungszeitraums nur unter der Voraussetzung vorsehen, dass der betroffene Arbeit-
nehmer tatsächlich die Möglichkeit hatte, seinen Urlaubsanspruch auszuüben. Dies gelte auch, wenn ein Arbeitsverhält-
nis inzwischen beendet wurde. 
 
Demgemäß kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht erlöschen 
darf, wenn der Arbeitnehmer während des gesamten Bezugszeitraums oder eines Teils davon krankgeschrieben war 
und seine Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende seines Arbeitsverhältnisses fortdauerte, weshalb er seinen Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub nicht ausüben konnte. 
 
Bei der in diesem Fall zu zahlenden finanziellen Vergütung für nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub sei der Ar-
beitnehmer so zu stellen, als hätte er diesen Anspruch während der Dauer seines Arbeitsverhältnisses verwirklicht. 
Folglich sei das gewöhnliche Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers, das während der dem bezahlten Jahresurlaub entspre-
chenden Ruhezeit weiterzuzahlen ist, auch für die Berechnung der finanziellen Vergütung für bei Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses nicht genommenen Jahresurlaub maßgebend. 
1 EuGH, Urt. v. 20.1.2009, Rs. C-350/06 und C-520/06, DB 2009, S. 234, LEXinform 0589578 
2 § 7 Abs. 3 BUrlG und § 47 Abs. 7 Manteltarifvertrag für die Angestellten der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (MTAng-BfA) 
3 Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4.11.2003 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung – Abl. L 299,9 
4 § 7 Abs. 3 BUrlG, § 51 i. V. m. § 47 Abs. 7 Manteltarifvertrag für die Angestellten der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
(MTAng-BfA) 
5 § 7 Abs. 2 der Richtlinie 2003/88/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 4.11.2003 über bestimmte Aspekte der Ar-
beitszeitgestaltung – Abl. L 299,9 
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Kfz-Steuer wird zukünftig nach dem CO2-Ausstoß bemessen 

 
Der Bundestag hat die Reform der Kraftfahrzeugsteuer beschlossen1. Für ab dem 1. Juli 2009 erstmals zugelassene Pkw 
setzt sich die Kfz-Steuer aus zwei Komponenten zusammen. 
 
Die ökologische Komponente orientiert sich an dem CO2-Ausstoß, wobei eine Basismenge steuerfrei bleibt. Die Basis-
menge beträgt 120 g/km bis zum Jahr 2011, 110 g/km in den Jahren 2012/2013 und 95 g/km ab dem Jahr 2014. Für 
einen die Basismenge übersteigenden CO2-Ausstoß fallen 2 € je g/km an. Ergänzend wird es einen hubraumbezogenen 
Sockelbetrag geben. Für Otto-Motoren müssen 2 € je angefangene 100 cm3, für Diesel-Motoren 9,50 € je angefangene 
100 cm3 bezahlt werden. 
 
Für Pkw mit Diesel-Motor, die die Euro-6-Abgasnorm erfüllen, gilt in den Jahren 2011-2013 eine befristete Steuerbefrei-
ung von 150 €. Pkw, die vor dem 1. Juli 2009 zugelassen worden sind, werden weiterhin nach derzeit geltendem Kraft-
fahrzeugsteuerrecht behandelt. 2013 soll für diese Fahrzeuge eine Umstellung nach der neuen Systematik erfolgen. Die 
Einzelheiten stehen jedoch noch nicht fest. 
1 Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Kraftfahrzeugsteuer und Änderung anderer Gesetze, BT-Drucksache 16/11742, LEXin-
form 043250 
 

Steuerentlastung durch Pakt für Beschäftigung  
und Stabilität in Deutschland 

 
Im Rahmen der Umsetzung des zweiten Konjunkturpakets hat der Bundestag das Gesetz zur Sicherung von Beschäfti-
gung und Stabilität in Deutschland verabschiedet1. Im Steuer- und allgemeinen Wirtschaftsrecht ergeben sich folgende 
Änderungen: 
 
Senkung der Einkommensteuer 
Der steuerliche Grundfreibetrag wird 2009 von 7.664 € um 170 € auf 7.834 € angehoben. Rückwirkend zum 
1. Januar 2009 werden die Tarifeckwerte in der Einkommensteuer um 400 € angehoben. Dies geht mit der Absenkung 
des Eingangssteuersatzes von 15 % auf 14 % einher. Damit diese Entlastungen bei den Arbeitnehmern ankommen und 
ihre konjunkturelle Wirkung entfalten können, werden die Arbeitgeber verpflichtet, die seit Januar zu viel erhobene 
Lohnsteuer zu korrigieren. 
 
Ab 2010 wird der Grundfreibetrag erneut um 170 € auf 8.004 € angehoben und eine weitere Anhebung der Tarifeck-
werte um 330 € vorgenommen. 
 
Kinderbonus von 100 € 
Für das Jahr 2009 erhalten alle Kindergeldberechtigten eine Einmalzahlung in Höhe von 100 € je Kind, die beim Bezug 
von Sozialleistungen nicht als Einkommen angerechnet wird. Bei besser verdienenden Eltern, die im Rahmen der Ver-
gleichsrechnungen von den Kinderfreibeträgen profitieren, wird der Kinderbonus bei der Einkommensteuerveranlagung 
für das Jahr 2009 mit den Freibeträgen verrechnet. 
 
Senkung der Krankenkassenbeiträge 
Zum 1. Juli 2009 sinkt der paritätisch finanzierte Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung um 0,6 %. Der 
Beitragssatz beträgt dann 14,9 %. 
 
Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung 
Der gesetzliche Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung wird 6 Monate länger als bisher, also bis Ende 2010, bei 
2,8 % festgeschrieben. 
 
Kurzarbeit und Leiharbeit 
Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt in Zukunft die Hälfte der auf die Kurzarbeit entfallenden Sozialbeiträge. Nutzt 
ein Arbeitnehmer die Kurzarbeit zur Weiterbildung, übernimmt die Bundesagentur für Arbeit die kompletten Sozialbei-
träge. Um bei vorübergehenden Auftragseinbrüchen Arbeitsplätze in der Zeitarbeitsbranche zu erhalten, können Leihar-
beitnehmer zukünftig Kurzarbeitergeld beziehen. Diese Maßnahme ist bis Ende 2010 befristet. Werden Leiharbeitneh-
mer von ihrem früheren Arbeitgeber (Verleiher) wieder eingestellt, können Zuschüsse zur Qualifizierung der Leiharbeit-
nehmer gewährt werden. 
 
Investitionen und Schuldentilgung 
Der Bund investiert selbst bzw. mittelbar über die Kommunen mehrere Milliarden Euro in die Bildung, Infrastruktur und 
den Klimaschutz. Den Umfang des gesamten Konjunkturpakets 2 beziffert die Bundesregierung auf 50 Milliarden Euro. 
Um den Bundeshaushalt formal nicht zu belasten, wird in Höhe von 17 Milliarden Euro ein Sondervermögen namens 
„Investitions- und Tilgungsfonds“ eingerichtet. Im Gesetz werden bereits Tilgungsregeln festgelegt. Die Verbindlichkei-
ten des Fonds sollen mit Teilen des jährlichen Bundesbankgewinns getilgt werden. 
1 Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland, BT-Drucksache 16/11740, LEXinform 0432751 


